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1669 Januar 5 . , Zug A

ORTSSTIMME VON STADT UND AMT ZUG FÜR KARL KONRAD VON BEROLDIN-
GEN BEZÜGLICH DES KAUFS DER GERICHTSHERRSCHAFT
MAGLIASO1

"Wir Aman Und Rath der Statt und Ambt Zug Urkhundent hiemit , demnach
unnss der . . . [ alt ] Landtschreiber und Landthaubtman Zue Lauwis Carl
Cuenrath von Beroldingen , Ritter , und Obrister . . . bitten lassen . Wei¬
len Er in einem gewüssen Jn dem Viertel [ =Pieve ] Agino [ =Agno ] ein
stundt wegss Von Lawis [ =Lugano ] , Ligenden Jn 20 feürstetten bestehen¬
den dorff Maiasso [ =Magliaso ] genandt , das alte dismahlen Ruinierte
Schloss sambt der Miili und noch einer behaussung [ 1667 ] an sich ge¬
bracht , und nit allein die alte gebiiw widerumb Renovieren , sonder mit
gelegenheit noch mehrerer heüsser Und güetter alldortten Zue erhandt-
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len und Zuebuwen bedacht . Wir wolten uns Gnädig gefallen lassen , Jhm
und seinen Erben angedeütess dorff Maiasso ; und was Er alldorten ver¬
mehren möchte Allso Zue Privilegieren und Zue befryen , wie gegen den
Dorffern Morco [ te ] und Vicofmorcote ] auch beschechen [ d . h . wohl , Be-
roldingen wünschte sich für seine Gerichtsherrschaft Magliaso die
gleichen Rechte , wie sie Morcote und Vicomorcote besassen ] , weichess
Er für ein hoche Gnad und Gunst erkhenen und die selbe gehorsambd Zue-
beschulden Jhme üsserst angelegen sein lassen werde . Und wan nun wir
betrachtent einesstheilss sein H. Obristen von Beroldingen träffendt-
lichen Qualiteten und Er die selbigen der hochen Oberkeitten [ d . h . den
in Lugano reg . Orten ] best seines Vermögens Zue diensten angewendt,
sich auch gegen den underthanen der Enden . . . in allweg guettwillig
erzeigt . Andertheils aber dass solch sein begeren von keiner bösen
Consequenz und aber kleiner Jmportanz und nichts Newes ist , Angesechen
der gleichen den besagten dörffern Morco und Vico hiemit den undertha¬
nen [ =Dorfgenossen ] selbst bewilliget worden , derohalben wir für un-
sers Orths Stimb Jhm solche von seinet wegen beschehenen Jnstendiger
bitt , und angelegenheit Einheilig Willfahret , und Uhrkhundt , dass das
dorff Maiasso und was Alldorten wirdt vermehret , solle befreyet und Jm
Obristen von Beroldingen die Judicatur über dasselbige mit dem gewüs-
sen Zill und Mass wie ess die von Morco und Vimorco geniessen überge¬
ben sein . Also und dergestalten das bemelter Obrist von Beroldingen
Wie auch sein geliebter Brueder Sebastian Ludwig von Beroldingen
Landtshauptm . des Thurgöwss und Jhre Erben Jn den Posses deselbigen
dorffes , wie es nun ist und werden möchte , unnd in alle Praerogativen
digniteten und titul Jngesetzt seyen wie Grichtssh . Und von Rächtens
wegen Zue stehen , und Jnsonderheit alle die Exemption und freyheiten
geniessen sollen , Welche sye Freydörffer Morco und Vimorco besessen
und besitzen , Jedoch alles mit Volgenden Reservat und anhang dass die¬
ses Dorff Maiasso , weder Jez noch Jnnkünfftig Zeitten , weder von dem
Viertel Agino , noch der Landtschafft Lawis die Steühren und Manschafft
halber gesünderet werden , und das demnach den hochen Oberkheitten noch
fernerss allein Zuestehen solle , wass derselbigen von Eigenschafft we¬
gen gebürth als da ist Malefiz und von den Dependierenden Sachen Con-
fiscation Bandisierung hocher Wildtban und was noch weitterss Juribus
sepremi ] l ] Domitj Zuegethan , Wir mit mehrerem Particularitete der bey-
ligenden Extract auss dem decrettenbuech Specificiertt . Das titul und
Criminal aber solle oblauttender Massen , dem Obristen und Landtshaupt-
man von Beroldingen und Jhren Erben , wie die von Morco und Vimorco
freyheitten vermögen Zuestendig und verbleiben , fernerss soll vermel-
ter Obrister und Landtshauptm . von Beroldingen und Jhren Erben , Zue
geeignet sein der klein wildtban , old fang , nit allein in dem bezirckh
des Communs Maiasso sonder auch in den derridoris beyden nechstgeleg-



nen Dorffern Caslano und Puria [ =Pura ] dergestalten wass ussert Jhnen
Jn den selbigen Niemandt keine Hassen , Fiichss , Täcbsen , Räbhiiener und
Wachtlen , noch andere fögell schiessen noch fangen sollen ; Und seie
derohalben solchess andern bey gebührender Straff verbietten mögen.
Befehlen darbey Unsern Landtvögten [ - Landvogt von Lugano war damals
Johann Franz Betschart - ] und Gesanten , dass seye bey diser erkhandt-
nuss und freyheiten die obvermelten Beroldingen schützen und schirmen
sollen . Alles Jn krafft diss brieffs darauff wir dessen Zue Zeügnuss
Unserss Orths Secret Jnsigil trukhen lassen . ”
"PS: UndenmH. Amman[und] Landt &hauptman [von lug , Kant ] Bnandenb eng;
Soff von. Statt undt Ampt Rath , vLUL wenigen, von den 4 gmetnden [d . h. den Gemetnde-
ven&ammfungen von Aegeni , Menzingen und Baak iowie den Stadt Zug] Von dem au&Aen-
gab Nit ahgete &Aen wonden *in ".

1) S . EA VI 1 , 1403 Art . 62

Kopie , mit Dorsualnotiz vom Zuger Statthalter Beat Jakob I . Zurlauben
AH 94 , 47 - 48 - Blatt 48 r leer
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